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Sitzung vom  01. September 2020  

Beschl. Nr. 2020-201 

W1.4 Wasserabgabe 
Sachbereichsrevision Gebühren in den Bereichen Wasser und Abwasser 
(Anschluss- und Benützungsgebühren) sowie Abfall (Grundgebühr), Abnahme 
umfassender Revisionsbericht 

 
 
Ausgangslage 
 
Am 3. Dezember 2019 erstattete die BDO AG als Revisionsstelle der Stadt Adliswil, gestützt 
auf § 147 des Gemeindegesetzes, Bericht über die vom 30. bis 31. Oktober 2019 
durchgeführte Sachbereichsrevision Gebühren in den Bereichen Wasser und Abwasser 
(Anschluss- und Benützungsgebühren) sowie Abfall (Grundgebühr). 

Die Revision konzentrierte sich im Bereich Anschlussgebühren, ob  

• angemessene Grundlagen wie Verordnungen, Reglemente und Weisungen vorliegen; 

• Veranlagungen gemäss den gesetzlichen und den gemeindeinternen Bestimmungen 
erfolgten und anhand der Dossierführung nachvollzogen werden können; 

• Verfügungen vorliegen und diese mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen sind;  

• laufende Fälle sowie geleistete Teilzahlungen angemessen überwacht werden; 

• die Rechnungsstellungen gemäss Verfügung erfolgen und mit den korrekten MWST-
Sätzen versehen sind; 

• eine korrekte Verbuchung sowie ein korrekter Ausweis in der Jahresrechnung 
erfolgte.  

Im Bereich Benützungsgebühren und Grundgebühren prüften wir, ob 

• angemessene Grundlagen wie Verordnungen, Reglemente und Weisungen vorliegen; 

• der Verbrauch Wasser und Abwasser aufgrund des Zählerstandes korrekt berechnet 
wurde; 

• der verrechnete Bezugspreis von Wasser und Abwasser und die verrechnete 
Grundgebühr Kehricht den gültigen Grundlagen entspricht; 

• die Rechnungsstellungen für Benutzungsgebühren  Wasser und Abwasser sowie die 
Grundgebühr Kehricht  gemäss den gesetzlichen und den gemeindeinternen 
Bestimmungen erfolgen sowie mit den korrekten Grundgebühren, 
Verbrauchsangaben und MWST-Sätzen versehen sind; 

• offene Forderungen überwacht werden; 

• eine korrekte Verbuchung sowie ein korrekter Ausweis in der Jahresrechnung 
erfolgte. 

 
Die wichtigsten Erkenntnisse wurden von der Revisionsstelle am 31. Oktober 2019 mit der 
Leiterin Finanzen und Controlling sowie der Administrativen Mitarbeiterin Werkbetriebe 
bereits besprochen. 
 
 



Sitzung vom 01. September 2020 Seite 2 Beschl. Nr.  2020-201 

 

Feststellungen und Empfehlungen der Revisionsstelle 
 
Die nach Stichproben geprüften Bereiche Wasser und Abwasser (Anschluss- und 
Benutzungsgebühren) sowie Abfall (Grundgebühr) werden in der Stadt Adliswil 
ordnungsgemäss abgewickelt.  
 
Empfohlene Massnahmen: 
Die Prüfer schlagen die Feststellungen als Beitrag zur Verbesserung der bestehenden 
internen Organisation und als Unterstützung für die Weiterentwicklung der Bereiche 
Anschluss- und Benützungsgebühren vor. 
 
Stellungnahme Fachbereich: 
Die Massnahmen sind in der Stellungnahme zur Sachbereichsrevision Gebühren in den 
Bereichen Wasser und Abwasser festgehalten. 
 

Auf Antrag der Ressortvorsteherin Werkbetriebe fasst der Stadtrat, gestützt auf § 143 
Gemeindegesetz, § 40 Gemeindeverordnung und Art. 47 Ziff. 4 und 10 der 
Gemeindeordnung der Stadt Adliswil, folgenden 

Beschluss: 

1 Das Ressort Werkbetriebe wird beauftragt, die empfohlenen Massnahmen gemäss 
Bericht der BDO AG vom 3. Dezember 2019 über die vom 30. bis 31. Oktober 2019 
durchgeführten Revision der Gebühren in den Bereichen Wasser und Abwasser 
(Anschluss- und Benützungsgebühren) und Abfall entsprechend der Stellungnahme 
der Werkbetriebe umzusetzen, bzw. bei der Überarbeitung der Reglemente zu 
berücksichtigen. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich.  
 

3 Mitteilung an: 
 
3.1 Ressortvorsteherin Finanzen 
3.2 Ressortleiter Finanzen 
3.3 Rechnungsprüfungskommission 
3.4 Bezirksrat Horgen (mit separatem Schreiben) 
3.5 BDO AG (mit separatem Schreiben) 
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